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Befristung setzt keinen Zugang der Vertragsurkunde voraus

Eine Angestellte war zunächst über eine Zeitarbeitsfirma in einem Krankenhaus angestellt. Während dieser Zeit bewarb sie sich auf eine der ausgeschriebenen Stellen im Krankenhaus. Nach einem Vorstellungsgespräch unterzeichnete sie einen Arbeitsvertrag. Dieser enthielt unter anderem eine Befristung. Ein Exemplar des Vertrages, das von einem bevollmächtigten Vertreter des Arbeitgebers unterzeichnet worden wäre, erhielt die Angestellte nicht. Die Angestellte verlangt nun vor dem Arbeitsgericht die Feststellung, dass ihr Arbeitsvertrag unbefristet ist. Jede Befristung müsse schriftlich fixiert werden. Da sie aber keinen Vertrag mit einer Unterschrift eines Arbeitgebervertreters erhalten habe, sei dieses Erfordernis nicht erfüllt, es liege somit ein unbefristeter Vertrag vor.

Das Landesarbeitsgericht Berlin wies die Klage ab. Für die Erfüllung des Schriftformerfordernisses sei es gerade nicht notwendig, das der Arbeitnehmerin ein entsprechendes Vertragsexemplar zugegangen sei. Das Schriftformerfordernis habe der Gesetzgeber geschaffen, damit vorrangig der Arbeitnehmer die Befristung zur Kenntnis nehme. Vorliegend habe die Angestellte aber unstreitig Kenntnis von der Befristung gehabt. Deshalb könne sie sich jetzt nicht auf diese bloße Formalie berufen.

LAG Berlin vom 07.01.2005, Az. 8 Sa 1500/04

Tarifvereinbarungen des Insolvenzverwalters müssen ausgelegt werden

Ein Insolvenzverwalter kündigte im Rahmen seiner Tätigkeit einem Angestellten eines in Insolvenz befindlichen Unternehmens. Der folgende Kündigungsschutzprozess ist noch anhängig. Dabei wurde dem Angestellten ein Vergleichsangebot zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses angeboten. Der Insolvenzverwalter versicherte, dass dieses Angebot einer Vereinbarung zwischen Betriebsrat, IG Metall und ihm selbst entspreche. Der Angestellte verlangt nunmehr, in diese Vereinbarung Einsicht nehmen zu dürfen. Dies wurde von den Parteien der Vereinbarung abgelehnt, da die Vereinbarung viele Punkte enthalte, die den Angestellten nichts angehen würden.

Das Landesarbeitsgericht Nürnberg gab der Klage auf Einsicht gegen den Insolvenzverwalter statt. Tarifvereinbarungen wie die vorliegende müssten laut den einschlägigen Bestimmungen immer öffentlich ausgelegt werden. Davon sei auch für diese Konstellation keine Ausnahme vorgesehen. 

LAG Nürnberg vom 09.12.2004, Az. 5 Sa 328/04

Feiertagszuschlag auch im Krankheitsfall

Ein Angestellter einer tarifvertragsgebundenen Druckerei war einem Feiertag krank. Da er an diesem Tag hätte arbeiten müssen, erhielt er für diesen Tag das Entgelt für einen normalen Arbeitstag. Er verlangt nun die zusätzliche Vergütung für die Feiertagsarbeit. Der Arbeitgeber lehnte dies ab.

Das Bundesarbeitsgericht entschied, das dem Angestellten die zusätzliche Vergütung zustehe. Der Feiertagszuschlag hänge gerade nicht davon ab, ob auch tatsächlich gearbeitet worden sei. Es sei zwar abweichende tarifvertragliche Regelungen möglich. Solche würde es aber im vorliegenden Falle gerade nicht geben. Daher sei zugunsten des Arbeitnehmers zu entscheiden gewesen.

BAG vom 01.12.2004, Az. 5 AZR 68/04

Urlaubsanspruch richtet sich nicht nach tatsächlicher Arbeitsleistung

Ein Kraftfahrer war bei einem Fuhrunternehmen beschäftigt. Im Zeitraum von Januar bis August 2003 war er arbeitsunfähig erkrankt. Im Juli 2003 verhandelten die Parteien über einen Aufhebungsvertrag, der letztlich aber nicht zustande kam. Zum 1.9.2003 wurde der Arbeitsvertrag gekündigt. Der Fahrer verlangt nun die Zahlung einer Urlaubsabgeltung. Dies lehnte das Unternehmen ab, da der zugrundeliegende Urlaubsanspruch an eine Arbeitsleistung gebunden sei, die vom Arbeitnehmer aber gar nicht erbracht worden sei.

Das Landesarbeitsgericht Hamm gab der Klage statt. Der gesetzliche Urlaubsanspruch sei gerade nicht an die tatsächlich erbrachte Arbeitsleistung gebunden. Dies sei gefestigte Rechtsprechung. Nur so könne der soziale Schutzcharakter des Mindesturlaubsanspruches aufrecht erhalten werden. Damit stehe dem Kläger der Urlaubsanspruch zu und damit als Ersatz auch der Urlaubsabgeltungsanspruch.

LAG Hamm vom 08.12.2004, Az. 18 Sa 1105/04

Toilettenschlaf rechtfertigt keine fristlose Kündigung

Bei einem Kontrollgang durch seine Firma stellte der 80-jährige Geschäftsführer fest, dass sich ein Angestellter auf der Toilette befand und dabei die Hosen jedoch komplett anbehalten hatte. Der Geschäftsführer fotografierte den Delinquenten, der dem Betrieb bereits 18 Jahre angehörte, über die Toilettentür hinweg und forderte ihn dann auf, sich umgehend zu Personalabteilung zu begeben. Dort erhielt der Arbeitnehmer die fristlose, hilfsweise fristgerechte Kündigung. Gegen diese setzt er sich nun vor dem Arbeitsgericht zur Wehr. Er habe auf der Toilette nicht geschlafen, vielmehr habe er sich so hinsetzen müssen, um seinen Magenkrämpfen zu begegnen. Die gesundheitlichen Probleme könne er auch durch ein ärztliches Attest belegen. Er verlangt nun, dass Arbeitsverhältnis gegen die Zahlung einer Abfindung von 18.000 EUR aufzulösen.

Das Landesarbeitsgericht Hamm gab der Klage statt. Zum einen sei es dem Arbeitgeber ohne weiteres zumutbar, das Arbeitsverhältnis fortzusetzen. Ein einzelner Vorfall falle angesichts einer 18-jährigen ungestörten Betriebszugehörigkeit nicht ins Gewicht. Zum anderen habe der Arbeitgeber nicht nachweisen können, dass es sich tatsächlich um Arbeitsbummelei gehandelt habe. Der Einlassung, dass der Arbeitgeber gesundheitliche Probleme gehabt habe, sei nicht substanziell widersprochen worden. Da das Arbeitsverhältnis durch die Vorgänge aber trotzdem substanziell beschädigt sei, stehe dem Arbeitnehmer eine Abfindung zu.

LAG Hamm vom 26.11.2004, Az. 15 Sa 463/04
